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Antrag gemäß der Richtlinie „Methoden vertragsärztliche Versorgung“ 
nach §§ 2 und 10 
Substitution bis zu 10 Opioidabhängiger 

(GOP 01949, 01950, 01951, 01952 EBM) 
 

  
  
                                     
 
 
 
 
 
 
 

Ort der Leistungserbringung, einschließlich Zweigpraxen: 

 

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 
Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / bei angestelltem 
Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft Unterschrift aller Mitglieder) / Stempel 

  

1. Antragsgegen- 
stand / Fachliche 
Voraussetzungen 

Als Konsiliarius, dem die Patienten jeweils zu Beginn der Behandlung und weiterhin  
mindestens einmal im Quartal vorgestellt werden, fungiert: 

Frau/Herr 

 

 

2. Erklärung 

Hiermit wird das Einverständnis abgegeben, dass die zuständige Qualitätssicherungskommission der 
Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen die Erfüllung der apparativen, räumlichen und organisato-
rischen Anforderungen in der substituierenden Praxis entsprechend der Richtlinien „Methoden vertrags-
ärztliche Versorgung“ zur substitutionsgestützten Behandlung Opioidabhängiger überprüfen darf. 
Hinweis:  Ohne dieses Einverständnis kann die Genehmigung nicht erteilt werden; vgl. § 10 Abs. 5 der 

Richtlinie. 

Zulassung 
Ermächtigung 
Anstellung bei: 

 

Genehmigung beantragt zum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 
 
 
 

Lebenslange Arztnummer (LANR) 

Betriebsstättennummer (BSNR)  

 
 
 (Name, Vorname) 

(Anschrift) 
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Anhang zum Antrag Substitution bis zu 10 Opioidabhängiger 
 

 
 

Auszug aus der Richtlinie „Methoden vertragsärztliche Versorgung“ zur substitutionsgestützten Behand-
lung Opioidabhängiger 

§ 2 Genehmigungspflicht für Ärztinnen, Ärzte und Ein-
richtungen 

(1) In der vertragsärztlichen Versorgung dürfen Substitutio-
nen nur von solchen Ärztinnen oder Ärzten durchgeführt 
werden, die gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung 
(KV) ihre fachliche Befähigung gemäß § 5 Absatz 3 BtMVV 
oder die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 5 Absatz 4 
BtMVV nachgewiesen haben und denen die KV eine Ge-
nehmigung zur Substitution erteilt hat. Für die Substitution 
mit Diamorphin gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Anfor-
derungen nach § 9 dieser Richtlinie sowie § 5a BtMVV (ins-
besondere Absatz 1 Nummer 1) erfüllt werden. 

(2) Substitutionen mit Diamorphin dürfen nur in Einrichtungen 
durchgeführt werden, in denen eine Behandlung nach den 
Anforderungen dieser Richtlinie gewährleistet ist, denen die 
zuständige KV nach Erfüllung der Voraussetzung gemäß § 9 
dieser Richtlinie eine Genehmigung erteilt hat und die von 
der zuständigen Landesbehörde eine Erlaubnis gemäß § 5a 
Absatz 2 BtMVV erhalten haben. 

§ 10 Genehmigung der Leistungserbringung, Genehmi-
gungsumfang  

(1) Die Durchführung und Abrechnung der Substitution im 
Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung setzt eine Ge-
nehmigung der KV nach § 2 für die substituierende Ärztin 
oder den substituierenden Arzt und, soweit danach erforder-
lich, für die Einrichtung voraus. 

(2) Der Antrag der Ärztin, des Arztes oder der Einrichtung auf 
Genehmigung zur Durchführung und Abrechnung der Substi-
tution ist an die zuständige KV zu stellen. Die erforderlichen 
Nachweise (z. B. Zeugnisse und Bescheinigungen) über die 
fachliche Befähigung gemäß § 2 sind dem Antrag beizufü-
gen. Dem Antrag einer Einrichtung zur Substitution mit Dia-
morphin sind außerdem die Erlaubnis der Landesbehörde 
gemäß § 5a Absatz 2 BtMVV sowie eine Erklärung beizufü-
gen, dass sie die Anforderungen gemäß § 9 dieser Richtlinie 
vollständig erfüllt. Über den Antrag entscheidet die KV. 

(3) Die Genehmigung zur Durchführung und Abrechnung der 
Substitution ist einer Ärztin oder einem Arzt zu erteilen, wenn 
aus den vorgelegten Zeugnissen und Bescheinigungen her-
vorgeht, dass die in § 2 genannten Voraussetzungen an die 
fachliche Befähigung erfüllt sind. Die Genehmigung ist einer 
Einrichtung zur Substitution mit Diamorphin zu erteilen, wenn 
die in § 2 genannten Voraussetzungen an die fachliche Be-
fähigung den gemäß § 9 Nr. 1 an der Substitution beteiligten 
Ärztinnen oder Ärzten, sowie die Anforderungen gemäß § 9 
erfüllt werden und die Erlaubnis der Landesbehörde gemäß 
§ 5a BtMVV vorliegt. 

(4) Die Anzahl der vertragsärztlich durchzuführenden Substi-
tutionsbehandlungen sind je Ärztin oder Arzt begrenzt. Eine 
Ärztin oder ein Arzt soll in der Regel nicht mehr als fünfzig 
Opioidabhängige gleichzeitig substituieren. Die KV kann in 
geeigneten Fällen zur Sicherstellung der Versorgung den 
Genehmigungsumfang erweitern. 

(5) Die Kassenärztlichen Vereinigungen können die zustän-
digen Kommissionen gemäß § 8 dieser Richtlinie beauftra-
gen, die apparativen, räumlichen und organisatorischen 
Gegebenheiten in der substituierenden Praxis bzw. Einrich-
tung daraufhin zu überprüfen, ob sie den Bestimmungen 
dieser Richtlinie entsprechen. Die Genehmigung zur Substi-
tution in der vertragsärztlichen Versorgung wird nur erteilt, 
wenn die Ärztin oder der Arzt bzw. die Einrichtung im Antrag 
sein Einverständnis zur Durchführung einer solchen Überprü-
fung erteilt. 

Die vollständige Richtlinie Methoden vertragsärztlicher 
Versorgung sowie alle weiteren btm-rechtlichen Vorga-
ben (BtMVV, BtMG) können im KVN-Portal unter Verord-
nungen/ Substitution nachgelesen werden. 
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